
 

 
 
  
 

 
 
  
 

Stadt Nittenau,  Gerichtsstr. 13,  93149 Nittenau 

 
Zurück an 
Stadt Nittenau 
Gerichtsstraße 13 
93149 Nittenau 

Förderantrag 
Förderung von Stecker-Solaranlagen bis 600 Wp 

 
 
1. Angaben zum Antragsteller/in 
 

      
Name / Vorname (Vereinsname)    

            
Straße / Hausnummer   Postleitzahl / Ort 

            
Telefonnummer   email 

 
 
2. Angaben zum Projekt 
 

           
Kosten (Rechnung beifügen!)  Nennleistung in Watt Peak (Wp) 

           
Rechnungsdatum    Standort (Adresse) 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

Selbstbewohntes Eigentum wohnen zur Miete 
 
 

Haus Wohnung/Wohneinheit 
 
bei Wohnung/Wohneinheit bitte angeben: 
 
 
 

EG    OG    DG    KG 
 
 
 

rechts   links   Mitte   ________ 

 
 
zwingend Anlagen wurden beigefügt: 
 
 

 Originalrechnung 
 
 

 Foto der installierten Stecker-Solaranlage 
   

 

Stadt Nittenau 
Stadt Nittenau 
Rathaus 
Gerichtsstr. 13 
93149 Nittenau 
 
Zuständiges Amt: 
 
 
Sachbearbeiterin  
Elisabeth Ram 
 
Zimmer: R106 
 
 
Tel. 09436/309-39 
Fax 09436/309-439 
 
poststelle@nittenau.de 
www.nittenau.de 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag: 
08.00 - 12.00 Uhr 
 
Dienstag:  
13.30 – 17.00 Uhr 
 
sowie nach 
Terminvereinbarung 
 
 
 
Bankverbindungen: 
 
Sparkasse Nittenau 
IBAN:  
DE16 7505 1040 0000 2400 44 
BIC: BYLADEM1SAD 
 
 



 

3. Auszahlungsinformationen 
 

            
Kontoinhaber/in    Bankinstitut 

      
IBAN 

 
 
 

- Nach Prüfung der Unterlagen wird der Zuschuss ausschließlich auf das von 
Ihnen angegebene Konto überwiesen. 

- Bei diesem Förderprogramm handelt es sich um freiwillige Leistungen der 
Stadt Nittenau 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. Die Stadt behält sich 
jederzeit vor, den Fördersatz und das Fördervolumen sowie die Richtlinie zu 
ändern. 
Bei Wegzug aus dem Stadtgebiet behält sich die Stadt eine Rückforderung 
der Förderung vor. 

- Der Zweckbindungszeitraum beträgt 10 Jahre ab Datum der Antragstellung. 
Wird innerhalb des Zweckbindungszeitraums die Stecker-Solar-Anlage nicht 
mehr betrieben, hat die Stadt Nittenau das Recht bis zum Ablauf des 
Zweckbindungszeitraums die vollständige Rückzahlung des erhaltenen 
Zuschusses einzufordern. 

- Sie bestätigen mit Unterschrift den Antrag auf Förderung des 
Balkonkraftwerkes nur einmal je Nutzung der Wohneinheit zu stellen. 

- Datenschutz:  Mit Stellen des Auszahlungsantrags stimmen Sie 
ausdrücklich zu, dass lhre persönlichen Daten zum Zwecke der 
Antragsbearbeitung und anonymisierten statistischen Auswertung 
verarbeitet werden dürfen. Die Weitergabe an Dritte wird ausgeschlossen! 

 
 

           
Ort, Datum     Unterschrift (Antragsteller/in) 

Erledigungsvermerke 

Voraussetzungen erfüllt 

Unterlagen vollständig 

Bewilligungsbescheid 

Auszahlungsanordnung 

Durch die Stadt auszufüllen 

Ort, Datum Unterschrift Sachbearbeiter/in 


